
Tipps für den Umgang mit Gefahrstoffen 

Gefährliche Stoffe fachgerecht verpacken 
und kennzeichnen. www.gda-portal.de

• Schutzmaßnahmen

• Verhaltensregeln

• Erste Hilfe

gemäß  Betriebs -
anweisung beachten.

a
ACHTUNGENTHÄLTASBEST

Gesundheits-gefährdung beiEinatmen vonAsbestfeinstaub

Sicherheits-vorschriftenbeachten

Im Arbeitsbereich 
nicht essen, trinken 
oder rauchen.

Vor den Pausen 
und nach der Arbeit 
Hände waschen.

Pausenräume nicht mit ver-
schmutzter Arbeitskleidung /
PSA betreten.

Bereitgestellte Persönliche Schutzausrüstungen benutzen.

http://www.gda-portal.de


Tipps für Abbrucharbeiten

• Standsicherheit mobiler Abbruchgeräte und  
-maschinen jederzeit gewährleisten

• nur für Abbruchaufgaben geeignete  Abbruch -
geräte einsetzen

• die für einzelne Abbruchmethoden  vorge -
schriebenen Sicherheitsabstände einhalten

• Bauteile nicht unterhöhlen, einschlitzen 
sowie unkontrolliert zum Einsturz bringen

• in Gefährdungsbereichen Parallelarbeiten
 möglichst vermeiden

• Aufenthalt in Gefahrenbereichen von nicht 
standsicheren Gebäudeteilen verhindern

• Bodenöffnungen sicher absperren bzw.
 durchtrittsfest abdecken

• Statik und Tragfähigkeit während des Abbruchs
begleitend analysieren und kontrollieren

• zu demontierende Gebäudeteile sicher  an -
schlagen

• Lasten nicht über Personen führen

• kontinuierlichen und fachgerechten Abtransport
des Bauschuttes gewährleisten und gleichzeitig
Zugänge, Verkehrs- und Rettungswege freihalten

• Tragepflicht für Schutzhelme und Sicherheits-
schuhe einhalten

• Schadstoffe vor Abbruch des Gebäudes ausbauen

• staubarme Abbruchverfahren anwenden

• Brandschutzmaßnahmen beachten

Blickkontakt herstellen. Toten Winkel der Baumaschine  
be rücksichtigen. Der Baumaschinenführer kann nicht alle
Bereiche einsehen.

Persönliche Schutzausrüstung bei Lärm und Staub benutzen.

Verkehrswege von Bauschutt und sonstigen  Gefahr stellen
freihalten.

Maßnahmen gegen unkontrollierte Einstürze ergreifen.

Abbrucharbeiten von geeigneten und gegen Absturz
 gesicherten Arbeitsplätzen ausführen.

Nicht hinter Baumaschinen aufhalten. Sehen Sie den
Maschinenführer nicht, kann er Sie auch nicht sehen.


